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Auszug aus der AIO-Geschäftsordnung in der Fassung vom 04.10.1997 (nach 

dem Beschluss der MV) (§§ 3 und 21) 

 

 

 

 



Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10.06.1998  

 

Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung vom 06.10.1999 

 





 

 

Auszug aus dem Protokoll der Mitgliederversammlung vom 11.03.2002 

 

Der DKG wurde zur Anzeige gebracht, dass die Mitgliederversammlung der AIO (Arbeitsgruppe 

Internistische Onkologie) am 11. März  2002 zur Geschäftsordnung folgende Änderungen 

beschlossen hat: 

§ 8 

Der Vorstand 
 

1. Der Vorstand besteht aus 5 Personen, nämlich dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und drei 
Beisitzern, sowie 4 kooptierten Mitgliedern. Kooptierte Mitgliedschaft mit Stimmrecht im 
Vorstand besitzt je ein Vertreter der onkologisch tätigen Gastroenterologen, Pneumologen und 
Endokrinologen sowie der Vorsitzende der Niedergelassenen Internistischen Onkologen in der AIO 
(NIO/ AIO). Wenn ein kooptiertes Mitglied des Vorstandes im normalen Wahlverfahren in den 
Vorstand gewählt worden ist, nimmt er seine Funktion als Vollmitglied des Vorstandes sowie als 
kooptiertes Mitglied in Personalunion wahr. Das bedeutet, dass der Vorstand aus mindestens 5 
Personen und maximal 9 Personen besteht. 

 

Punkte 2 und 3 bleiben unverändert 

 

 

 



§ 3 

Mitgliedschaft 

 
1. Ordentliches Mitglied kann werden, wer Arzt für Innere Medizin ist und eine 

Schwerpunktbezeichnung in einem Teilgebiet führt, in dem eine internistisch-onkologische 
Tätigkeit besteht. Zudem ist eine zweijährige onkologische Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Diagnostik und medikamentösen Therapie maligner Erkrankungen nachzuweisen. Innerhalb von 3 
Jahren nach Aufnahme in die AIO ist der Nachweis einer Qualifikation in Form einer bestandenen 
Prüfung der ESMO (Europäische Gesellschaft für internistische Onkologie) zu erbringen. 
Andernfalls wird die ordentliche Mitgliedschaft in eine außerordentliche Mitgliedschaft 
umgewandelt. Über die Gleichwertigkeit der Qualifikation entscheidet der Vorstand. Der Antrag 
auf ordentliche Mitgliedschaft muss von zwei ordentlichen Mitgliedern der AIO unterstützt 
werden. In dreijährigen Intervallen, jeweils zur Mitgliederversammlung der AIO muss von den 
ordentlichen Mitgliedern anhand der MORA-Kriterien der ESMO oder einem gleichwertigen 
Nachweis dokumentiert werden, dass sie sich auf dem Schwerpunkt der Internistischen 
Onkologie fortgebildet haben und noch aktiv und überwiegend tätig sind. Über die 
Gleichwertigkeit des Nachweises entscheidet der Vorstand.  

 

Punkte 1 sowie 3 – 6 bleiben unverändert 

§ 21 

Übergangsregelung 

4. Auch die bisherigen ordentlichen Mitglieder müssen innerhalb von 3 Jahren nach 

Inkrafttreten der geänderten Geschäftsordnung den Nachweis der ESMO-Prüfung 

erbringen, um ihren Status als ordentliches Mitglied zu behalten. Anderenfalls wird die 

ordentliche Mitgliedschaft in eine außerordentliche Mitgliedschaft umgewandelt. 
 

Punkte 1 – 3 bleiben unverändert 

 

 

Novellierung der AIO-Geschäftsordnung vom 18.11.2005 
Auszug aus dem Mitgliederrundschreiben vom November 2005: 
 

Der Vorstand der AIO hat in seiner Sitzung am 17.11.2005 die Novellierung der  AIO-

Geschäftsordnung beschlossen. Diese wurde der Mitgliederversammlung am 18.11.2005 zur 

Diskussion vorgestellt. Die Mitgliederversammlung am 18.11.2005 hat beschlossen, die in der 

Versammlung erarbeiteten Änderungsvorschläge allen AIO-Mitgliedern schriftlich zur Abstimmung 

zuzusenden, was im Dezember 2005 erfolgt ist.  

Die Auswertung der Abstimmungsbögen ergab: 



218 Mitglieder stimmten für die Geschäftsordnung in der vorgelegten Fassung.  
8 Mitglieder gaben ihre Stimme gegen die neue Fassung ab.  
4 Stimmen waren ungültig.  

Damit ist die Geschäftsordnung in der neuen Fassung ab 01.02.2006 gültig. 

Auszug der Geschäftsordnung, wie sie den Mitgliedern im Dez. 2005 zur 
Abstimmung zugeschickt wurde und im Ergebnis der Abstimmung 
angenommen wurde: 

§ 3 
Mitgliedschaft 

1. Die Mitglieder der AIO müssen Mitglieder der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. sein. 
Unterschieden werden ordentliche, außerordentliche, assoziierte und fördernde Mitglieder. 
2. Ordentliches Mitglied kann werden, wer Arzt für Innere Medizin ist und eine Schwerpunktbezeichnung 
in einem Teilgebiet führt, in dem eine internistisch-onkologische Tätigkeit besteht. Zudem ist eine 
zweijährige onkologische Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Diagnostik und medikamentösen Therapie maligner Erkrankungen nachzuweisen. 
Der Antrag auf ordentliche Mitgliedschaft muss von zwei ordentlichen Mitgliedern der AIO 
schriftlich unterstützt werden. 
Innerhalb von 5 Jahren nach Aufnahme als ordentliches Mitglied in die AIOist der Nachweis 
einer Qualifikation in Form einer bestandenen Prüfung der ESMO (Europäische Gesellschaft 
für internistische Onkologie) zu erbringen, dies ist die Voraussetzung für den 
Erhalt der ordentlichen Mitgliedschaft. Andernfalls wird die ordentliche Mitgliedschaft in eine 
außerordentliche Mitgliedschaft umgewandelt. 
In fünfjährigen Intervallen, muss jedes ordentliche AIO-Mitglied anhand der MORA Kriterien 
der ESMO oder einer erneuten ESMO-Prüfung dokumentieren, dass sie sich 
auf dem Schwerpunkt der Internistischen Onkologie fortgebildet haben und noch aktiv 
und überwiegend tätig sind. Mitglieder, die bis 31.12.2002 als ordentliches Mitglied aufgenommen 
worden sind, bleiben dies auch, unabhängig davon ob die ESMO-Prüfung erlangt 
wurde Andernfalls wird die ordentliche Mitgliedschaft in eine außerordentliche Mitgliedschaft umgewandelt. 




